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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1965

Norm

ZPO §502 Abs5 F

Rechtssatz

Die Revision ist gemäß § 502 Abs 5 ZPO unzulässig gegen das Urteil des Berufungsgerichtes, das ein erstgerichtliches

Urteil bestätigt, welche nach Aufhebung eines diesem vorausgegangenen Urteiles wegen Nichtigkeit erlassen wurde.

Entscheidungstexte

6 Ob 102/65
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